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im Rahmen der volkswirtschaftlichen Masseninitiative* 
und Nachbarschaftshilfe sowie aktive kulturelle und sport
liche Betätigung,

— Teilnahme an Versammlungen, Kundgebungen, Demon
strationen, Schulungen, Beratungen, Feierstunden und ähn
lichen Veranstaltungen,

die von Parteien, demokratischen Organisationen, der Natio
nalen Front der Deutschen Demokratischen Republik, staat
lichen oder wirtschaftsleitenden Organen, Betrieben, Kombi
naten, staatlichen Einrichtungen oder Genossenschaften orga
nisiert sind.

§ 2

Organisierten gesellschaftlichen, kulturellen und sportlichen 
Tätigkeiten sind gleichgestellt:

a) Erfüllung der Pflichten, die sich für Wehrpflichtige ent
sprechend den Rechtsvorschriften außerhalb des Wehr
dienstes ergeben,

b) Rettung oder versuchte Rettung anderer Bürger aus Le
bensgefahr; Hilfeleistung bei Unglücksfällen, allgemei
nen Gefahren und gegenüber Beauftragten der Staats
macht; Schutz anderer Bürger gegen widerrechtliche An
griffe; Heranziehung oder freiwilliger Einsatz im Inter
esse der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, bei Brän
den, Havarien oder Katastrophen sowie im Rahmen der 
Zivilverteidigung,

c) Blutspenden zum Zwecke der Blutübertragung oder zur 
Gewinnung von Antiseren und Human-Immunplasmen 
bzw. die dazu erforderlichen Vorbereitungen, Immuni
sierungsmaßnahmen sowie Organspenden,

d) ärztlich angeordnete und in speziellen Therapieabteilun
gen durchgeführte Arbeitstherapie, unter medizinisch 
fachlicher Anleitung durchgeführte sportliche Betätigung 
sowie die in stationären Einrichtungen durchgeführte 
Stufenpflege,

e) der Besuch der. zehnklassigen bzw. erweiterten allge
meinbildenden polytechnischen Oberschule, Spezial
schule, Spezialklasse oder Sonderschule und die Teil
nahme der Schüler an der Tageserziehung, an außer
schulischen Veranstaltungen sowie an der organisierten 
Feriengestaltung,

f) Teilnahme von Studenten und Lehrlingen an der orga
nisierten Ferien- und Urlaubsgestaltung,

g) Arbeitseinsätze für Arbeiterwohnungsbaugenossenschaf
ten, für gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaften 
und beim staatlich geförderten Bau von Eigenheimen,

h) bezahlte Tätigkeiten in Betrieben oder sozialistischen 
Produktionsgenossenschaften, die nach den Rechtsvor
schriften nicht sozialversicherungspflichtig sind.

§3

(1) Für die Anerkennung des Unfalles als ein dem Arbeits
unfall gleichgestellter Unfall (nachfolgend Unfall genannt) 
und für die Gewährung der Leistungen gelten die entspre
chenden Rechtsvorschriften.

(2) Für die Folgen eines Unfalles besteht Anspruch auf 
Sachleistungen, Unfallrente, Pflegegeld, Sonderpflegegeld 
und Blindengeld. Tritt infolge eines Unfalles der Tod ein, 
so besteht Anspruch auf Bestattungsbeihilfe und Unfallhin
terbliebenenrente.

(3) Bürger, die bei einem Arbeitsunfall Anspruch auf Geld
leistungen der Sozialversicherung haben, erhalten diese Geld
leistungen auch bei Arbeitsunfähigkeit infolge eines Unfalles.

• z. Z. Wettbewerb der Nationalen Front der Deutschen Demokra
tischen Republik „Schöner unsere Städte und Gemeinden — Mach 
mit!“ e

(4) Bürger, die bei einem Arbeitsunfall Anspruch auf Lohn
ausgleichszahlung oder eine dem Lohnausgleich entspre
chende Ausgleichszahlung haben, erhalten diese auch bei Ar
beitsunfähigkeit infolge eines Unfalles.

(5) Die Gewährung der Leistungen der Sozialversicherung 
erfolgt durch die zuständige Sozialversicherung, für nicht so
zialversicherte Bürger durch die Sozialversicherung der Ar
beiter und Angestellten.

§4

(1) Der Anspruch auf Unfallrente von nicht sozialpflicht
versicherten Bürgern besteht nach Ablauf von 26 Wochen, 
gerechnet vom Tag des Unfalles, frühestens ab Vollendung 
des 16. Lebensjahres.

(2) Wird der Schulbesuch vor Vollendung des 16. Lebens
jahres beendet, besteht Anspruch auf Unfallrente ab Be
endigung des Schulbesuches, frühestens nach Ablauf von 
26 Wochen, gerechnet vom Tag des Unfalles.

(3) Pflegegeld, Sonderpflegegeld bzw. Blindengeld wird 
von der Sozialversicherung auch vor Vollendung des 16. Le
bensjahres gewährt, wenn gemäß den Absätzen 1 und 2 noch 
keine Unfallrente gezahlt werden kann.

§5

(1) Für Bürgör, die z. Z. des Unfalles nicht sozialpflichtver
sichert sind, wird die Unfallrente und die Bestattungsbeihilfe 
auf der Grundlage eines beitragspflichtigen monatlichen 
Durchschnittsverdienstes entsprechend der Ausbildung und 
den Fähigkeiten z. Z. des Unfalles berechnet.

(2) Ereignet sich der Unfall vor Beendigung des Besuches 
der zehnklassigen bzw. erweiterten allgemeinbildenden po
lytechnischen Oberschule, Spezialschule, Spezialklasse oder 
Sonderschule, ist der Berechnung der Unfallrente der bei
tragspflichtige monatliche Durchschnittsverdienst zugrunde 
zu legen, der nach Beendigung der Schulausbildung bzw. nach 
Beendigung der Berufsausbildung erzielt werden würde. Die 
Festsetzung dieses Durchschnittsverdienstes erfolgt unter Be
achtung der Beurteilung der Schule durch die zuständige So
zialversicherung.

§ 6

(1) Der Unfall ist von dem für die jeweilige Tätigkeit Ver
antwortlichen bzw.t vom Bürger selbst innerhalb von 4 Ta
gen

ap bei sozialpflichtversicherten Bürgern dem Betrieb bzw. 
der Genossenschaft,

b) bei Schülern und Studenten der Schule bzw. Hoch- oder 
Fachschule,

c) bei allen anderen Bürgern der für die Leistungsgewäh
rung zuständigen Sozialversicherung

zu melden.

(2) Die im Abs. 1 Buchstaben а bis c genannten Institutio
nen sind verpflichtet, den Unfall entsprechend den Rechts
vorschriften der zuständigen Arbeitsschutzinspektion zu mel
den. Die Unfallmeldung ist mit einem GT (gesellschaftliche 
Tätigkeit) zu kennzeichnen.

§7
Sind Unfälle ab 1. Juli 1968 bei Tätigkeiten eingetreten, 

die gemäß § 1 oder § 2 erstmalig in den Versicherungsschutz 
einbezogen wurden, besteht ab 1. Juli 1973 für die verblie
benen Unfallfolgen Anspruch auf Leistungen nach dieser 
Verordnung.

§ 8

Durchführungsbestimmungen erläßt der Staatssekretär für 
Arbeit und Löhne im Einvernehmen mit dem Minister der 
Finanzen und den Leitern der zuständigen zentralen Staats-


